
 

AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Jugend- und Familienhilfe 
Beratungs- und Therapiezentrum (BTZ) Hainholz 

Hainholzer Damm 13 A, 25337 Elmshorn 
Tel. 04121 / 79123, bianca.ross@awo-sh.de 

    Tel. 0175 8186185 (Betreuung in der Schule) 

ETREUUNG 
AN DER OFFENEN GANZTAGSGRUNDSCHULE (OGGS)  HAINHOLZ 

 

VEREINBARUNG für das Schuljahr 2025 / 2026 
 

zwischen 
 

Name der Eltern …………………………….…………………………………………………….... 

Adresse  ………………………….………………………………………………………… 

E-Mail                      .…………………………………………………………………………………… 

Telefon / mobil ………………………….…………………………………………………………     

                                (Unterstützung in der Familie, z.B. SPFH, Schulbegleitung:                                                   )            

und 

AWO Beratungs- und Therapiezentrum, Hainholzer Damm 13 A, 25337 Elmshorn  

1.  Das Kind (Name) …………………….…....…..      geb. ………………..….   Klasse ………… 

     das Kind (Name)  ……………………….……..      geb. …………..……….   Klasse ………… 

     das Kind (Name)  ……………………….……..      geb. …………..……….   Klasse ………… 

     wird / werden ab   ………….…………………..      in die Betreuung aufgenommen. 

2. Die OGGS bietet den Eltern auch die Möglichkeit zur verlässlichen Betreuung an. Sie 
findet während der Schulzeit von Montag bis Freitag von 7:00 – 17:00 Uhr vor und nach 
dem verlässlichen Unterricht statt und ist kostenpflichtig.      
Die Betreuungszeit während der gesetzlichen Schulferien in S-H wird gesondert geregelt und 
mit den Eltern abgestimmt. Für die Schulferien und unterrichtsfreien Tage wird eine Betreuung 
von insgesamt sieben Wochen im Schuljahr angeboten. Diese bis zu sieben Wochen 
Ferienbetreuung sind im monatlichen Betreuungsbeitrag enthalten. 
 
3. Bei Regeln und Absprachen zum Verhalten der Kinder richten wir uns nach der 
Schulordnung. 
 
4. Die Erziehungsberechtigten teilen den Betreuungskräften mit, wann ihr Kind zur 
Betreuung kommt und nach Hause gehen darf. Sollte ein Kind krank sein oder aus 
anderen Gründen fehlen, bitten wir die Eltern, das Kind in der Betreuung abzumelden. 
 
5. Für die Betreuung stehen Räume der Schule sowie das Schulgelände zur Verfügung. Dieses 
Gelände verlassen die Kinder während der Betreuungszeit nicht ohne Absprache! 
 
6. Die Betreuung dient der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Unterstützung bei Bildung 
und Erziehung sowie der Freizeitgestaltung.  
Hierzu gehören verschiedene Spiel-, Kreativ- und Sportangebote sowie freies Spiel.   
 
 

 
in Kooperation mit Lebenshilfe 
im Kreis Pinneberg gGmbH 
 



 
 
7. Die Hausaufgaben erledigen die Kinder eigenständig, sie werden dabei von einer 
pädagogischen Fachkraft unterstützt.  
 
Unser/e Kind/er erledigt / erledigen die Hausaufgaben in der Betreuung           O  ja    O  nein 
 
Unser/e Kind/er hält/halten sich an die Regeln und kommt/kommen selbstständig zur 
Hausaufgabenzeit.  
Bei wiederholter Missachtung unserer Regeln wird/werden das Kind/die Kinder vom 
Hausaufgabenangebot ausgeschlossen. 
 
8. Während der Betreuungszeit werden Getränke und Obst angeboten. 
 
9. Im Rahmen der Betreuung bieten wir einen pädagogischen Mittagstisch an.  
 
Wir wünschen für unser Kind / unsere Kinder ein warmes Mittagessen    O  ja    O  nein 
von Montag bis Freitag                O  ja 
oder am (bitte Wochentage benennen)  
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Das Essen wird von Meyer Menü geliefert und im Mensaraum der Betreuung angeboten. 
Eine Mahlzeit kostet 4,30 Euro pro Tag und Kind. Die Bestellung oder Absage muss bis jeweils 
Montag für die darauffolgende Woche in der Betreuung abgegeben werden.  
 
Die Bezahlung des Essengeldes durch die Eltern erfolgt: 
 Bildungskarte vorhanden     O , bitte vorlegen;     wird beantragt   O , bitte nachreichen. 
  
 durch das SEPA - Lastschriftverfahren                
 
Kontoinhaber: ……………………………………   Name des Kindes: ……………………………….... 
 
Kreditinstitut: …………………………………….   IBAN: …………………………….…………………....... 
 
               BIC: ……………………………………………………..  
 
 in bar   im BTZ der AWO   oder     als Überweisung  
innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserhalt. 
 
10. Diese Vereinbarung gilt für das Schuljahr 2025 / 2026 ab 01.08.2025 und endet, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, am 31.07.2026. Eine ordentliche Kündigung ist nicht 
zulässig. Aus besonderem Grund (Umzug, Schulwechsel) kann eine außerordentliche 
Kündigung erfolgen. 
 
11. Für die AWO kann es ein Grund zur sofortigen Kündigung sein, wenn die 
Zahlungsvereinbarung nicht eingehalten wird. 
 
Die AWO behält sich eine außerordentliche Kündigung vor, sofern fest eingeplante staatliche 
Zuschüsse entfallen und die Finanzierung der Betreuung nicht mehr gewährleistet ist. Die 
Kündigungsfrist beträgt in diesem Fall vier Wochen zum Monatsende. 
 
Die AWO behält sich eine außerordentliche Kündigung vor, wenn durch das Verhalten des 
Kindes die Aufrechterhaltung eines geordneten Betreuungsbetriebes nicht mehr gewährleistet 
werden kann. 
 
 
 
 



 
 
12. Monatliche Elternbeiträge neu ab 01.08. 2025 (12 Monatsbeiträge)   
  
 

          Früh 
               
                                         Ganztagsbetreuung 
 

 in Euro  
7:00 bis 
Schulbeginn 
 

7:00 bis 14:00 
Uhr 

7:00 bis 15:00 
Uhr 

7:00 bis 16:00 
Uhr 

7:00 bis 17:00 
Uhr 

2 Tage / 
Woche 86,00 € 131,00 € 146,00 € 156,00 € 171,00 € 

3 Tage / 
Woche  93,00 € 162,00 € 180,00 € 202,00 € 224,00 € 

4 Tage / 
Woche 
  

103,00 € 190,00 € 215,00 € 246,00 € 274,00 € 

5 Tage / 
Woche 
Betreuung 

117,00 € 218,00 € 249,00 € 280,00 € 311,00 € 
                                                                                     
Werden zeitgleich mehrere Kinder einer Familie betreut, gewährt die AWO für das jüngere Kind 
eine Geschwisterermäßigung von 20,00 € monatlich.  
 
Unser Kind / Unsere Kinder besucht / besuchen die Betreuung  
 
bis ………………… Uhr, der monatliche Elternbeitrag beträgt: ………………….     Euro. 
 
 
                                     
Wir können beantragen                Kostenübernahme beim Kreis Pinneberg                         O  ja    O  nein 

                          oder     Zuschuss bei der Stadt Elmshorn                         O  ja    O  nein. 
 
  
Die Eltern verpflichten sich, den Beitrag zu Beginn des Monats auf das Konto der AWO zu 
zahlen:   
 
Empfänger:   AWO Beratungszentrum     
Bank: Sparkasse Südholstein 
IBAN:    DE91 2305 1030 0510 6615 49 
Verwendungszweck:  Betreuung, Name des Kindes 
 
Zu diesem Zweck werden die Eltern gebeten, einen Dauerauftrag einzurichten. 
 
13. Die Arbeiterwohlfahrt haftet nicht für Unfälle und sonstige Schäden, die auftreten, wenn 
das o.g. Kind während der Betreuungszeit das Schulgelände verlässt. Auf die weiteren 
Ausschlüsse gemäß § 4 AHB wird hiermit ausdrücklich verwiesen. 
 
14. Wir sind einverstanden, dass Fotos von der Betreuung für den Internetauftritt der Schule 
verwendet werden dürfen (bei Nichteinverständnis bitte streichen). 
 
 
                                                                                                       
Elmshorn, …………………… 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………………………….. 
Erziehungsberechtigte                  AWO Jugend- und Familienhilfe, BTZ Hainholz 
                                                                                           Bianca Roß  
                                                                                           Ganztagskoordinatorin   


